
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

SpeedRepeat erbringt die Leistungen ausschließlich zu den nachstehenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Anmeldung 

Anmeldungen zu Kursen können schriftlich, per eMail, Web-Formular, per Post 

oder durch persönliche Übergabe vorgenommen werden. Jede Anmeldung wird 

von SpeedRepeat schriftlich per Post oder per eMail im PDF-Format bestätigt. 

Spätestens mit der Bestätigung durch SpeedRepeat ist die Anmeldung für beide 

Vertragspartner verbindlich. Mit der Teilnahme am Kurs an mehr als einem 

Kurstermin ist der Kunde unmittelbar angemeldet.  

Preise 

Es gilt die jeweils zum Zeitpunkt der Anmeldung gültige Preisliste. Diese 

Preisliste kann jederzeit bei SpeedRepeat angefordert werden. Angebote sind 

ausdrücklich vermerkt. Die Preise für die Kurse schließen die erforderlichen 

Schulungsunterlagen mit ein. Im Übrigen sind alle sonstigen Kosten im 

Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Kurs, wie beispielsweise Fahrt-, 

Verpflegungs- und Übernachtungskosten, vom Kunden selbst zu tragen. Eine 

nur zeitweise Teilnahme an Schulungsveranstaltungen berechtigt den Kunden 

nicht zur Gebührenminderung. Preismindernde Sachverhalte sind bei der 

Anmeldung mit anzugeben und können zu einem spätern Zeitpunkt nicht 

eingefordert werden. 

Rabatte

SpeedRepeat bietet folgende Rabattmöglichkeiten: 

a) SpeedRepeat gewährt in Abhängigkeit vom Anmeldezeitpunkt 

unterschiedliche  Rabatte. Diese sind in den unterschiedlichen Preisen 

verrechnet und mit den jeweiligen Gültigkeiten in der Preisliste abgedruckt. 

Dieser Rabatt wird nur gewährt, sofern die Anmeldung über das 

Anmeldeformular der SpeedRepeat-WebSite erfolgt und die 

Rechnungssumme mit der angegebenen Zahlungsfrist beglichen wird. Bei 

Anmeldungen nach Ablauf der Rabattgültigkeiten, nach Ablauf der 

Zahlungsfrist bzw. bei jeglicher Anmeldung, die nicht über das 

Anmeldeformular der SpeedRepeat-WebSite erfolgt, wird der unrabattierte 

Preis in Rechnung gestellt. 

b) Nach dem Erwerb der SpeedRepeat-Card (5 Kurse für 50%) hat der Kunde 

Anspruch auf 50% Rabatt auf die jeweilige Kursgebühr für die nächsten 5 

gebuchten Kurse bei SpeedRepeat. Die jeweilige Kursgebühr steht in 

Abhängigkeit zum Anmeldungszeitpunkt [siehe Punkt a)]. Sollte der Kunde 

das Kurskontingent der SpeedRepeat-Card innerhalb einer Anmeldung 

überschreiten, so wird die für ihn günstigste Kombination bei der 

Rabattierung verwendet. Die Karte ist an den Kunden gebunden und nicht  

übertragbar. Ein Anspruch auf Kursdurchführung besteht nicht. Weitere 

Rabatte oder Angebote sind nicht kombinierbar. 

Wiederholungsgarantie 

Hat der Kunde einen Kurs bei SpeedRepeat besucht, bezahlt und hat die 

entsprechend Klausur am Fachbereich Wirtschaft der Universität Gießen nicht 

bestanden, so hat der Kunde das Recht am Folgekurs kostenlos teilzunehmen, 

sofern eine Anmeldung vor Beginn des Kurses bei SpeedRepeat eingeht und 

noch Plätze im Kurs frei sind. Es wird jedoch eine Kostenpauschale erhoben, 

deren Höhe auch auf der Preisliste abgedruckt ist.  

Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen 

Nach Anmeldung wird dem Teilnehmer die Anmeldebestätigung zeitgleich mit 

der Rechnung übermittelt. Die Rechnungssumme ist dem Konto von 

SpeedRepeat unmittelbar bzw. spätestens mit der aufgedruckten Zahlungsfrist 

(üblicherweise 7 Tage) gutzuschreiben. Die Bankverbindung ist auf der 

Rechnung ausgewiesen und kann jederzeit bei SpeedRepeat erfragt werden. Bei 

Zahlungen nach Ablauf der Zahlungsfrist werden die Rabatte aus Punkt a nicht 

mehr gewährt und der volle Kurspreis ist zu bezahlen. Für jede 

außergerichtliche Mahnung werden Mahngebühren in Höhe von 5,- Euro 

erhoben. 

 

Kündigung 

SpeedRepeat kann den Schulungsvertrag kündigen, wenn a) eine geringe 

Teilnehmerzahl (wenige als 10 Teilnehmer), eine wirtschaftliche Durchführung 

der Schulungsveranstaltung nicht erlaubt, oder b) wenn ein oder mehrere 

Referenten, z.B. durch Krankheit, verhindert sind. Der Kunde kann den 

Schulungsvertrag ohne Angabe von Gründen bis zu seinem persönlichen 

zweiten Unterrichtstermin schriftlich kündigen. Zur Wirksamkeit der Kündigung 

muss die Kündigung spätestens 24 Stunden vor dem Schulungsbeginn bei 

SpeedRepeat eingehen.  

Kursort  

Der Kurs findet in den für den Kurs angegeben Räumen statt. 

Kurstermine  

Die Termine für den Kurs werden von SpeedRepeat vorgegeben. Mit Anmeldung 

akzeptiert man die angesetzten Termine. Sollten Verschiebungen erforderlich 

werden, so werden diese nach Möglichkeit einstimmig zwischen Kursleiter und 

angemeldeten Teilnehmern beschlossen. Voraussetzung ist die organisatorische 

Durchführbarkeit des neuen Termins. Bei Stundenangaben, die einen Kurs 

betreffen, sind immer Unterrichtsstunden (= 45 Minuten) gemeint. 

Kursklima 

In den Kursen von SpeedRepeat ist eine konzentrierte Mitarbeit erforderlich. Ein 

entsprechend professionelles Verhalten wird von den Teilnehmern erwartet. 

Sollte ein Kunde die Mitarbeit anderer Kunden wiederholt behindern, so behält 

sich SpeedRepeat (oder deren Vertreter vor Ort) das Recht vor, Kunden von der 

weiteren Teilnahme des Kurses auszuschließen. In einem solchen Fall besteht 

kein Anrecht auf Gutschrift der ganzen oder anteiligen Kursgebühr. 

Referenteneinsatz 

SpeedRepeat behält sich bei allen Veranstaltungen das Recht vor, 

Ersatzreferenten einzusetzen, die Inhalte geringfügig zu modifizieren, sowie 

Termin- und Ortsverschiebungen vorzunehmen. Kann der Kunde infolge einer 

nicht einstimmigen Terminverschiebung, die Veranstaltung nicht wahrnehmen, 

steht ihm das Recht, zu eine anteilige Kursgebührrückerstattung zu erhalten. 

Die aktuellen Termine befinden sich auf der WebSite 

http://www.SpeedRepeat.de. Der Kunde ist verpflichtet, sich über regelmäßig 

über etwaige Terminverschiebungen zu informieren. 

Rechte an Kurs-/ Seminarunterlagen  

SpeedRepeat behält sich alle Rechte an den Veranstaltungsunterlagen vor. 

Hierzu zählen ebenso die im Unterricht angeschriebenen Inhalte. Ohne 

vorherige schriftliche Genehmigung von SpeedRepeat ist jede 

Reproduktion/Vervielfältigung von Veranstaltungsunterlagen auch 

auszugsweise, in jedweder Form (Fotokopie, Mikrofilm, unter Verwendung 

elektronischer Systeme oder mit anderen Verfahren), insbesondere auch für 

Zwecke eigener Unterrichtsgestaltung, unzulässig. Ein Recht zur Reproduktion/ 

Vervielfältigung von Veranstaltungsunterlagen sowie Schulungssoftware, auch 

auszugsweise, in jedweder Form (Fotokopie, Mikrofilm, unter Verwendung 

elektronischer Systeme oder mit anderen Verfahren), insbesondere auch für 

Zwecke eigener Unterrichtsgestaltung, besteht auch bei Unterlagen Dritter 

nicht. Ausdrücklich wird der Einsatz von Tonaufzeichnungssystemen aller Art 

untersagt. Im Übrigen gelten die Regelungen des Urheberrechts, Strafrechts, 

usw. 

Sonstige Bestimmungen 

Die Abtretung von Rechten und Ansprüchen aus diesem Vertrag bedarf der 

vorherigen Zustimmung der anderen Vertragspartei. Dies gilt nicht für die 

Abtretung von Vergütungsansprüchen. Ergänzungen und Änderungen dieses 

Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen Verzicht 

auf dieses Schriftformerfordernis. Erweist sich eine Bestimmung dieses 

Vertrages als unwirksam oder nichtig, so berührt dies die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht. In diesem Fall werden sich die 

Parteien auf wirksame Ersatzbestimmungen einigen, die den unwirksamen 

Bestimmungen in deren Regelungsintentionen und in deren wirtschaftlichen 

Auswirkungen möglichst nahe kommen. Der Kunde erklärt sich mit der 

Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einverstanden, soweit dies für 

den Zweck dieses Vertrages erforderlich ist. Gerichtsstand ist Gießen. 

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland (Stand Oktober 2006)




